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Daß die Kammer einen grossen Theil des Fußboden,

rinschlags auf die Steigerung sezle, geschah eigcnmäch.

tig und auf die Meinung, daß es unzweckmäßig und
selbst nachtheilig icy, dem antiken Fußboden ein so be-

tràchtlicheâ Stuck Hand beyzubehalten, welches ohne Mit-
hülfe anderer Wiesen niemals gut benuzt werden könne.

Sie vermuthete auch die Gesinnung der Gesetzgebung

sey nur einen angemessenen Einschlag, unkmclo«, und

nicht eine grosse Masse, un mas, von Iucharlcn bey-

zubehalten.

In dieser Rücksicht ließe sie bloß rings umher ein'
kleines Stück Land abstecken, und den übrige» Theil
feilbieten, j» welchem sich auch Liebhaber zum voraus
meldeten. Sie bestärkte sich übrigens in diesem Schritte,
zu welchem sie einzig die Beförderung des Nationalin-
tercsses verleitete, noch mit dem Gedanken, daß es der

Regierung immer frey stehe, den Verkauf, wenn er

nicht vorlhcilhaft und anständig gefunden werden sollte,
wieder zurückzuzi'hcn.

Dcr Vollz. Rath findet selbst, B. G., daß die Bey.
bchallung des antiken ?-,vä keineswegs die Bcybeha!-

tung deS ganzen Einschlags nöthig mache, sondern

glaubt, daß oer von der Kammer versteigerte Theil ohne

Gefahr, ja selbst mit Vortheil veräusserl werde» könne

und das Vorbehalten«: noch immer Necken würde, ein.

mal auch die Scheuer auzubnnzm, m welcher das

1'avä liegt.
ViSdahin, B. G., suchte der Vollz. Rath Sie über

die Zuläßlgkeit der Veräusscrung zu belehren; nun bc.

nuzr er noch den Anlaß, um Ihnen von einem neuen

Angebot Kenntniß zu geben, welches das vorgelegte

Slcigcrungsresullat um ein merkliches verbessert.

Der Einschlag wurde ncmlich in - Abtheilungen feil-

geboten; das erste und beträchtlichere Stück sub N. 12

wurde von der Gemeinde W>st>sburg um die Summe
von go;«» Fr. ersteigert; eine Lvosung, welche den

wahren Werth völlig erreicht und die Genehmigung des

Verkaufs allerdings rathsam macht. Ganz anders ver.

hätt es sich aber mit dem Steigerungspreise des andern

Stücks N. >2, welcher zoo Fr. beträgt. Seither ein.

geloffene Berichte versichern, daß dieser Theil nicht

nach seinem Werth gegolten habe, und auf eine weit

bessere Loosung zu bringen sey. Wirklich meldet sich

mich die Gemeinde Wifiisburg, die Ersteigen» des ersten

Stucks, und/rdiclet sich, auch das andere für den Preis

von Fr. >000 zu übernehmen, welches eine Mehrloo.
sung von 700 Fr. thcrvorbringt.

(Dir Fortsetzung folgt.)

I Kleine Schriften.
Berichtig ling einer unrichtigen Dar.

ftellung der Kn » ßifche» Schriften,
in N. 289 des neuen schwelt ze rifch,»
Republikaners. Von Johan Georg
Knuß, Pfarrer in Trogen. Im April
1801. 8. S. >6.

Es ist eine bekannte und sehr alte Sitte schlechte?

Schriftsteller, daß sie ihren Recensenten den Vorwurf
machen: sie verdrehen und entstellen ihre Arbeit, indem
sie dieselbe nicht ganz, sondern nur in einzelnen auS dem

Zusammenhange des Ganzen ausgehobencn Sätzen dar»

stellen. Dieser Sitte sind neulich die Herren Bremi
und K nuß auch gegen den Schweiz. Republikaner treu

geblieben. Es »st bey solchen Anschuldigungen immer so

viel wahr, daß die Recensenten weder Lust noch Beruff
sühlien die Herren Scribler abzuschreiben sondern sich

begnügten, dem Publikum Proben ihrer Kunst
vorzulegen, und daß das leztcre an den Proben gewöhn,
lich sehr sau bekömmt, und nach den vollen Schüsseln

auf keine Weise lüstern ist.

Daß der Hr. Pfarrer Knnß sehr scharfsinnig, sehr

witzig und sehr neugierig zugleich ist, mag folgende Sieve
ftinerlncuen Flugschrift beweisen:

Der Rec. im Republikaner hatte beyläufig gesagt?

„ Wie wir wissen, daß vor der Tugend selbst die Teufel

» niederfallen um sie anzubellen. "
Nun findet Hr. Pfarrer Knuß (S. >2), Gott weiß

durch welche Idcenvecbindung geleitet: „ Das sty wahr.

„schcinlich die Bemerkung eines K r à n te r k e ü c r 6."

— n»d alsdann wirft er folgende Fragen auf:

„ Ob dcr Anzeiger wirklich jemals Augen - und Ob«

„rcnzcuge gewesen sey, als die Teufel vor der Tugend

„ niederfielen, um sie anzubetten? "
„ Wie sich die Tugend dabey benvhmen? "
»Was Farbe und Gestalt der Anzeiger an den Teu»

feln wahrgenommen? "
„ Was die Teufel für ein Costume tragen? "
„ In welche Claße sie nach dem Linncifchc», Büffo».

„schen, oder Bcchsteimfchen System zu setzen'?"

„Wie die Anbctlung auch gelautet habe?"

„Ob cS Tags oder Nachts geschehen?"

"Ob Aug. und Ohrenzeuge nüchtern oder bctru»

„ ken gewesen. "
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